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A. RECHTLICHE GRUNDLAGE
Die zuständige Aufsichtsbehörde nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten-Geldwäschegesetz (GwG) für Verpflichtete des Nichtfinanzsektors im 
Land Berlin hat auf der Grundlage der fünften Geldwäscherichtlinie Ihnen, als Verpflichteten, 
eine Übersicht von vorläufigen Anwendungshinweisen erstellt. Die folgende Darstellung 
erhebt dabei keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und soll lediglich als Hilfestellung dienen. 

Die Risikoanalyse bildet dabei die Grundlage für eine Evaluation der vorangegangenen 
Risiken. Um Ihre unternehmensspezifischen Risiken angemessen darstellen und auswerten zu 
können, müssen diese identifiziert, kategorisiert, umfassend und vollständig erfasst sowie 
gewichtet werden. 

Die gewonnenen Ergebnisse dienen abschließend der Herleitung von entsprechenden 
Handlungsoptionen für Ihren Betrieb. Je höher das Risiko, desto höher ist der entsprechende 
Bedarf an risikoreduzierenden Maßnahmen. Sämtliche Ergebnisse der Risikoanalyse sind 
nach § 8 Abs.1 Nr. 2 GwG i.V.m. § 8 Abs. 4 GwG für fünf Jahre aufzubewahren. 

! 

BITTE BEACHTEN SIE: 
Nach § 4 GwG müssen Sie als Verpflichteter gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG über ein 
angemessenes Risikomanagement verfügen, um den Missbrauch für Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zu verhindern.  
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Es ist zwar nicht gesetzlich festgelegt, in welchem Turnus die Risikoanalyse zu aktualisieren ist. 
Eine entsprechende Adaption der Analyse sollte jedoch spätestens nach Änderungen der 
Kunden- oder der Preisstruktur erfolgen. 

! 

BITTE BEACHTEN SIE: 
Gemäß § 5 GwG Abs. 2 ist die Risikoanalyse zu dokumentieren, regelmäßig zu 
überprüfen, gegebenenfalls zu aktualisieren und der Aufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. Beachten Sie außerdem, dass Ihre Risikobewertung nicht statisch ist. 
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B. ERSTELLEN EINER
BETRIEBSSPEZIFISCHEN
RISIKOANALYSE

Die nachfolgende Aufstellung (I.-VII.) soll als Hilfestellung zur Anfertigung einer 
angemessenen Risikoanalyse fungieren. Sämtliche Punkte sind dabei maßgebend für eine 
adäquate Bewertung Ihrer unternehmensspezifischen Risiken. Im Nachgang stellen wir Ihnen 
einige Bewertungsmethoden (s. Abbildungen und Tabellenformen) vor. Zur Übersichtlichkeit 
bietet es sich an, sich auf eine Darstellungsform festzulegen. 

So sollen Sie im ersten Schritt Daten zu Ihrem Unternehmen erheben, um dann die einzelnen 
Risikofaktoren zu ermitteln und einzeln zu bewerten. Aus den einzelnen Faktoren erstellen Sie 
eine Gesamtbewertung und leiten daraus konkrete Maßnahmen für Ihr Unternehmen ab. 

I. Erhebung von Unternehmensdaten und Festlegung
eines Betrachtungszeitraumes

Wie gestaltet sich Ihr Unternehmensgegenstand? Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in 
Ihrem Unternehmen? Liegt eine Konzern-/Gruppenstruktur vor oder sind Sie 
Handelsvertreter/Franchisenehmer? Gibt es Besonderheiten in Bezug auf Ihren 
Unternehmensstandort (geografisches/infrastrukturelles Umfeld). Maßgeblich hierfür können 
sein: die Lage in einem bestimmten Bezirk oder an einem bestimmten Verkehrsknotenpunkt. 
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II. Produktrisiken – Was vermitteln Sie? 
 
Handelt es sich überwiegend um Eigentum oder Mietobjekte? Zu welchem Zweck sind die 
Objekte nutzbar (Anlagezweck, gewerblich oder zur Selbstnutzung)? Wie stellt sich die 
Zusammensetzung Ihres Produktportfolios in Bezug auf die Immobilienart (ETW, EFH, MFH 
etc.) dar? Werden überwiegend Vermittlungsgeschäfte abgewickelt oder beinhaltet Ihr 
Unternehmensgegenstand zusätzlich oder gar hauptsächlich andere nicht 
geldwäscherechtlich relevante Dienstleistungen wie die Verwaltung von Objekten? 
 
Für eine effiziente Risikobetrachtung sind eine Aufschlüsselung der Objektarten sowie der 
Nutzung in relativen Zahlen und die Angabe von Preissegmenten Ihrer Produkte maßgeblich. 
 

IMMOBILIENART Ein-Zimmer-ETW  
(niedrig) 

Doppelhaushälfte  
(niedrig-mittel) 

Unbebautes 
Grundstück 
(niedrig-mittel) 

Mehrfamilienhaus  
(hoch) 

Bürogebäude  
(hoch) 

NUTZUNGS-
ABSICHT 

Selbstnutzung 
wohnen  
(niedrig) 

Selbstnutzung 
Gewerbe  
(niedrig–mittel) 

Anlagezweck  
 
(hoch) 

… … 

PREISSPANNE Summe von-bis Summe von-bis … … … 

LAGE Innenstadt Ländlich Besondere Lage … … 

Abbildung 1: Beispiel unternehmensspezifische Produktrisiken 
 

III. Kundenbasierte Risiken – Für Wen vermitteln Sie? 
 
Handelt es sich vorwiegend um Stammkunden oder vermitteln Sie an viele Neukunden? 
Stammen diese aus Deutschland, einem EU-Ausland oder einem Drittland? Handelt es sich 
um juristische oder natürliche Personen?  
 
Gab es Auffälligkeiten in der Vergangenheit? Indikativ für ein höheres Kundenrisiko 
beispielsweise ist, wenn Sie nicht ohne größeren Aufwand den wirtschaftlich Berechtigten 
ermitteln können. Hier sollte die Transaktion nur unter Anwendung von verstärkten 
Sorgfaltspflichten abgewickelt werden. 
 
Für eine angemessene Einschätzung Ihres unternehmensspezifischen Risikos bedarf es einer 
Aufstellung der Kundenstruktur sowie der geografischen Herkunft Ihrer Mandanten in relativen 
Zahlen. Nebst dieser sind eine detaillierte Prozessbeschreibung der Identitätsprüfung von 
Käufer- und Verkäuferseite sowie der Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten vorzunehmen. 
Ergänzend ist eine Prozessbeschreibung zur Feststellung, ob es sich beim Vertragspartner um 
eine politisch exponierte Person (PeP) handelt, schriftlich festzuhalten. 
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VERTRAGSPARTNER RISIKOBEWERTUNG (1-10) 

Natürliche Person (auch wirtschaftlich Berechtigter) 2 

Natürliche Person (mit abweichendem wirtschaftlich Berechtigten) 4 

Juristische Person (mit natürlichen Personen als Gesellschafter) 5 

Juristische Person (mit Holding Konstruktion) 7 

Juristische Person (ohne erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten) 10 

Abbildung 2: Beispiel numerische Skala zur Bestimmung der unternehmensspezifischen 
Kundenrisiken. 

IV. Transaktionsbasierte Risiken – Wie erfolgt die
Zahlung?

Neben der faktischen Annahme von Bargeld (auch im Courtagegeschäft) spielt auch die 
Herkunft bei elektronischen Transaktionen bei der Risikoeinschätzung eine Rolle. In Bezug auf 
Banktransaktionen ist der Sitz des Kreditinstitutes maßgebend für Ihre Risikoeinschätzung. 
Befindet sich die Bank in einem EU-, OECD-Staat, einem anderen Drittstaat oder 
Embargoland? Oder erfolgen Zahlungen ohne erkennbaren Grund über Dritte? Wie wird der 
Immobilienkauf finanziert? Eine Aufstellung Ihrer Bargeldannahmen in relativen Zahlen sowie 
einer Analyse der jeweiligen Zahlungsmittelherkunft (Sitz des Kreditinstitutes/ Fremd- oder 
Eigenfinanzierung) ermöglicht eine adäquate Evaluation. 

Abbildung 3: Beispiel Matrix zur Abbildung unternehmensspezifischer Transaktionsrisiken 

Überweisung aus Drittstaat 
Anlage 2 GwG Nr. 3lit d) Bargeldzahlung 

Überweisung aus Drittstaat 

Transaktion aus  
Offshore Gebiet 

Überweisung aus 
EU-Ausland 

Inlandsüberweisung 

GW-RISIKO 

TF
-R

IS
IK

O
 

hoch gering 

ge
rin

g 
ho

ch
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V. Vertriebskanalbasierte Risiken – Wie vermitteln Sie? 

 
Werden Geschäfte auch ausschließlich online abgewickelt, also ganz ohne persönlichen 
Kontakt? Sind in Ihrem Betrieb Gemeinschaftsgeschäfte üblich? Gibt es andere 
Konstellationen über Dritte (Handelsvertreter / Kommissionäre / freie Mitarbeiter)? Nutzen Sie 
Anzeigeplattformen (Maklerportale / Kleinanzeigen)? 
 

VI. Geografische Risiken 
 
Aus den Anlagen zum GwG und anderen Quellen wie der nationalen Risikoanalyse und der 
supranationalen Risikoanalyse sowie Sanktions- und Embargolisten können weitere 
geografische Risiken abgeleitet werden. Diese haben meist unmittelbar Einfluss auf Kunden- 
oder Transaktionsrisiken, so dass Sie auch unter diesen Punkten ermittelt und bewertet werden 
können. Auch Risiken in Bezug auf den eigenen Unternehmensstandort oder Zweigstellen im 
Ausland finden hier Berücksichtigung. 
 

VII. Kategorisierung sich ergebender Risiken und 
Gesamtbewertung 

  
Sämtliche Zwischenergebnisse, die sich aus der Analyse Ihrer Produkt-, Kunden-, 
Transaktions- sowie Vertriebskanal- und geografischer Risiken ergeben, sollten dann in Ihre 
unternehmensspezifische Gesamtbewertung fließen, aus der sich Ihre betrieblichen 
Handlungsoptionen ableiten. Dazu können auch Fallgruppen gebildet werden oder 
Geschäftsschwerpunkte dargestellt werden. 
 
Die Analyseschritte sind zu dokumentieren und durch ein zuvor bestimmtes Mitglied der 
Führungsebene (Verantwortlicher für das Risikomanagement) zu genehmigen. 
 
Die Risikoanalyse ist in einem vorher festgelegten Zeitraum regelmäßig auf Ihre Aktualität und 
Angemessenheit hin zu überprüfen und ggf., weiterzuentwickeln. 
 

 
  

WEITERE QUELLEN UND ANWENDUNGSHINWEISE:  
 
— Die erste Nationale Risikoanalyse des Bundesministeriums der Finanzen 
— Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz 
— Merkblatt Risikomanagement 
— Anlage 1 und 2 des Geldwäschegesetzes 
— Typologie-Papiere der Financial Intelligence Unit (nach Anmeldung beim 

Meldeportal goAML erhält man Zugang zum internen Bereich für Verpflichtete) 
— Informationen von Verbänden 
— Kontaktaufnahme mit der Aufsichtsbehörde: 

www.berlin.de/geldwaesche 
geldwaesche@senweb.berlin.de 

 i 
  

http://www.berlin.de/geldwaesche
http://www.berlin.de/geldwaesche
mailto:geldwaesche@senweb.berlin.de
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PRODUKT- 
RISIKEN 

KUNDEN- 
RISIKEN 

TRANS-
AKTIONS-
RISIKEN 

VER-
FAHRENS-
RISIKEN 

GGF. ABSCHLIE-
ßENDE BEMER-
KUNGEN 

ZWISCHEN-
ERGEBNIS 

GESCHÄFTS-
KONSTELL-
ATION (I) 

mittel (5) niedrig (2) hoch (9) niedrig - mittel 

GESCHÄFTS-
KONSTELL-
ATION (II) 

hoch hoch mittel mittel-hoch Bspw. ab Q3 neues 
Geschäftsmodell, 
keine Geschäfts-
abwicklungen mit 
Kunden aus 
Drittländern 

hoch 

GESCHÄFTS-
KONSTELL-
ATION (III) 

mittel-hoch hoch mittel-hoch hoch - hoch 

… … … … … … … 

GESAMT-
BEWERTUNG 

mittel-hoch 

Abbildung 4: Beispiel Gesamtbetrachtung des betriebsspezifischen Risikos
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C. SCHAFFUNG INTERNER 
SICHERUNGSMAßNAHMEN  

 
Aus der Ermittlung und Bewertung der Einzelrisiken und der abschließenden 
Gesamtbewertung lassen sich schließlich konkrete Handlungserfordernisse ableiten. 
 
Anhand der vorangegangenen Übersicht empfiehlt sich beispielsweise die Anwendung von 
verstärkten Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG) bei einer hohen Risikobewertung der 
Geschäftskonstellation (z. B. Erwerb eines Mehrfamilienhauses mit Anlageabsicht durch eine 
juristische Person aus dem Ausland). Die Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten bei 
Geschäften mit geringerem oder mittlerem Risiko (bspw. Kauf einer Eigentumswohnung zur 
Selbstnutzung durch Stammkunden aus dem Inland) stellt ebenfalls eine risikoangemessene 
Maßnahme dar.  
 
Im Regelfall sind durch alle Verpflichteten die allgemeinen Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Der 
risikobasierte Ansatz des Geldwäschegesetzes verlangt jedoch bei höherem Risiko verstärkte 
Sorgfaltspflichten anzuwenden und gewährt bei Konstellationen, die deutlich geringere 
Risiken aufweisen, Erleichterungen bei der Erfüllung (beispielsweise einen späteren Zeitpunkt 
der Identifizierung oder die Heranziehung anderer vertrauenswürdiger Quellen zur 
Überprüfung der erhobenen Daten). Gewiss erlauben Bewertungskriterien wie die 
Immobilienart oder die Nutzungsabsicht eine differenzierte Bewertung. Eine selbstgenutzte 
Eigentumswohnung weist im Vergleich zu anderen Immobilien ein geringeres Produktrisiko 
auf. Jedoch ist das Risiko verglichen mit anderen Produkten (beispielsweise Kfz) aufgrund der 
hohen Wertigkeit noch immer deutlich höher. 
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Dies gilt umso mehr, als in Metropolen und deren Umland Immobilien zu einem immer 
knapperen Gut werden. Daher kann schon der Erwerb einer auch nur selbst genutzten 
Immobilie im Rahmen von Geldwäscheaktivitäten “lohnend“ sein.  
 
Bei der Vermittlung von Immobilien erscheint die Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten 
(§ 14 GwG) bereits deshalb im Regelfall als ungerechtfertigt. Eine Reduzierung des Umfangs 
der zu erfüllenden allgemeinen Sorgfaltspflichten, speziell die Identitätsprüfung auf 
Grundlage von anderen Informationsquellen als amtlichen Lichtbildausweisen, kommt daher 
kaum in Betracht, ebenso wie die Verschiebung des Zeitpunktes der Identifizierung. Letzteres 
auch deshalb, da der Gesetzgeber die branchenspezifischen Besonderheiten der 
Verpflichtetengruppe der Immobilienmakler berücksichtigt. So muss nicht bereits bei 
Begründung der Geschäftsbeziehung, sondern erst bei ernsthaftem Kaufinteresse identifiziert 
werden und eine doppelte Identifizierung bei Gemeinschaftsgeschäften ist nicht mehr 
erforderlich. 
 
Welche Arten von internen Sicherungsmaßnahmen es gibt, entnehmen Sie bitte dem Merkblatt 
Risikomanagement (S. 11 ff.) in unserem Downloadbereich. 
 

I. Angemessenheit der internen Sicherungsmaßnahmen 
 
Wer trägt die Verantwortung für die Maßnahmen? Wie tragen Sie Sorge, dass Ihre Mitarbeiter 
die gesetzlichen Anforderungen kennen und sich an die Pflichten des GwG halten? Wie 
werden die risikoentsprechenden Maßnahmen konkret umgesetzt? Existieren 
Arbeitsanweisungen oder Leitfäden? Gibt es verpflichtende Schulungen oder externe 
Veranstaltungen für die Leitungsebene sowie für das Personal in regelmäßigem Turnus? 
Bedarf es für bestimmte Prozesse die Freigabe durch die Leitungsebene oder der 
Geschäftsführung? Verwenden Sie bestimmte EDV-Lösungen, die für die Einhaltungen der 
geldwäscherechtlich relevanten Pflichten dienlich sind (beispielsweise Vereinbarung 
Notartermin erst nach Freigabe der Dokumentation der erfüllten Sorgfaltspflichten)?  
 

II. Umgang mit Verdachtsfällen 
 
Besonderes Augenmerk ist auf den Umgang mit Verdachtsfällen zu legen. Existieren interne 
Prozesse und Arbeitsanweisungen für das Personal bei Auftreten von Verdachtsmomenten? 
Kennen Sie die gängigen Typologien? Besteht ein Zugang zum Meldeportal der FIU? Wurden 
bereits Verdachtsmeldungen abgewickelt? Kontrollieren Sie die Pflichterfüllung Ihrer 
Mitarbeiter? Haben Sie für Ihre Mitarbeiter ein Hinweisgebersystem gemäß § 6 Absatz 5 GwG 
errichtet? 
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D. BEFREIUNG VON DER PFLICHT
ZUR DOKUMENTATION DER
RISIKOANALYSE

Die Befreiung von der Pflicht zur Dokumentation der Risikoanalyse nach § 5 Abs. 4 GwG 
kommt nur in Betracht, wenn die in Ihrem Bereich bestehenden konkreten Risiken der 
Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung klar erkennbar sind und von Ihnen verstanden 
werden. Dies müssen Sie in einem Antrag an die Aufsichtsbehörde konkret darlegen.  

Des Weiteren müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um den bekannten 
Risiken angemessen zu begegnen. Auch müssen Sie weiterhin eine Risikoeinschätzung Ihres 
Unternehmens durchführen und ggf. Ihre internen Sicherungsmaßnahmen anpassen.  

Eine Befreiung der Risikoanalyse entbindet nicht von der Pflicht zur Implementierung 
risikoangemessener Sicherungsmaßnahmen. Ein erfolgreicher Antrag befreit Sie lediglich 
von der zukünftigen Dokumentation Ihrer Risikoanalyse. 

Eine Befreiung kommt in Betracht, solange sich keine wesentlichen Änderungen im 
Geschäftsmodell der Verpflichteten ergeben. Eine Befreiung kann auch befristet erteilt 
werden. 

! 

GEBÜHRENPFLICHT:  
Beachten Sie, dass der Antrag kostenpflichtig ist und – je nach Prüfdauer – Kosten in 
Höhe von 138 € bis 1.380 € entstehen können (Nummer 2900 e des 
Gebührenverzeichnisses der Verwaltungsgebührenordnung). 
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Dieses Merkblatt soll - als Service Ihrer Aufsichtsbehörde – nur eine möglichst allgemein 
verständliche Hilfestellung geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann keine Haftung für die 
inhaltliche Richtigkeit übernommen werden. Grundlage ist das Geldwäschegesetz (GwG) 
vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. 
August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist. 
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WEITERE INFORMATIONEN 

Weiteres Informationsmaterial, wie 

• das Merkblatt Risikomanagement,
• das Merkblatt zum wirtschaftlich Berechtigten,
• Kurzübersichten zum Risikomanagement für Verpflichtete und
• Dokumentationsbögen zur Aufzeichnung der Identifikation

sowie vieles mehr finden Sie in unserem Downloadbereich: 

    www.berlin.de/geldwaesche/ Mehr erfahren 

http://www.berlin.de/geldwaesche/
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